
NATO: Partnerschaft 
mit Staaten Osteuropas 
und Zentralasiens 

FRANKREICH/ENGLAND: 
Kanaltunnel eröffnet 

Brennpunkte 1994 
NORDIRLAND: 

I Waffenstillstand 
im Bürgerkrieg 

DEUTSCHLAND: Herzog 
Bundespräsident. Superwahl­
jahr. Wiederwahl Kohls, 
Skandal um Blutplasma 

ITALIEN: Wahlsieg 
Berlusconis. Prozesse 
gegen Politiker  

USA: Fußball­
WM, Wahlsieg 

[der Republikaner 

Ж 

BOSNIEN: Krieg, 
NATO­Lufteinsätze, 
muslimisch­kroati­
sche Föderation 

ISRAEL/JORDANIEN: 
Friedensvertrag 

KUBA: 
Fluchtwelle 

MEXIKO: Indianer­
rebellion. Präsident­
schaftskandidat ermordet 

PALASTINA: 
Autonomie für Gaza und 
Jericho. PLO schließt 
Frieden mit Israel. 
Friedensnobelpreis an 
Arafat, Rabin und Peres 

HAITI: Massenflucht 
UN­Intervention 
unter US­Führung 

WELTRAUM: Hubble­
Reparatur. Internatio­

I nale Kooperation 

EU: Österreich, Finn­| 
land und Schweden 

I beschließen Beitritt 

[NORWEGEN: 
lOlympische Winterspiele. I 
lEU­Beitritt abgelehnt 

RUSSLAND: 
Wirtschaftsmisere. 

N | Steigende Kriminalität! 

ESTLAND: 
Fährunglück 900 t | 

NORDKOREA: 
Streit um Atompro­
gramm. Kim II Sung t | 

n a 
ÄGYPTEN: 
Anschläge 
von Islamisten 

JEMEN: 
Bürgerkrieg und 
Sieg des Nordens 

KAUKASUS-
LÄNDER: 
Unruhen 
und Kriege 

ALGERIEN: Terror 
der Islamisten 

RUANDA: Massaker und | 
Massenflucht. Cholera 

IRAK: Aufmarsch I 
vor Kuwait, dann 
Anerkennung 

SUDAFRIKA: 
Neue Verfassung, 
Mandela Präsident. 
Homelands aufgelöst 

ANGOLA: Frieden 
zwischen Regierung 
und Rebellen I 

RUANDA/BURUNDI: 
Präsidenten bei Flug­
zeugabschuß t  

WELTHANDEL: Neues 
GATT­Abkommen und 
Gründung der WTO 

Der Aufforderung der Menschenrechtskommis­

sion folgend, beschäftigte sich die Unterkom­

mission angesichts der anwachsenden Tages­

ordnung und der begrenzten Zeit und Mittel zu­

dem mit ihrer eigenen Arbeitsweise. Zu diesem 
Thema wurde eigens eine tagungsgebundene 
Arbeitsgruppe eingesetzt. Die Experten beklag­

ten, daß ihnen nicht genügend Zeit für ein aus­

reichendes Studium der Dokumente und Be­

richte verbleibe. Doch der Vorschlag, die Dis­

kussionszeit betreffend die Situation der Men­

schenrechte in verschiedenen Ländern ­ beson­

ders unter Punkt 6 der Tagesordnung (»Frage 
der Verletzung von Menschenrechten und 
Grundfreiheiten, einschließlich der Politiken 
von Rassendiskriminierung und Segregation ... 
in allen Ländern, unter besonderer Berücksich­

tigung von kolonialen und anderen abhängigen 
Staaten und Gebieten«) stieß auf heftigen Wi­

derstand insbesondere der NGO­Vertreter, die 
darin eine schwerwiegende Beschränkung der 
Möglichkeit ihrer Meinungsäußerung sahen, 
was zu Lasten der von ihnen vertretenen Opfer 
ginge. 1994 verbrachte die Unterkommission 
mit der Debatte dieses Tagesordnungspunktes 
fast vier Tage und geriet etwa viereinhalb Tage 
in Rückstand hinter ihren Zeitplan. Das Präsidi­

um der Unterkommission beschloß, die Rede­

zeiten künftig auf die Hälfte zu verkürzen, und 
zwar zehn Minuten für die Sachverständigen, 
fünf Minuten für Beobachter aus dem Kreis der 

Staaten und der NGOs sowie drei Minuten für 
Stellungnahmen der Regierungen in Ausübung 
ihres Erwiderungsrechts. Mit den Dienstleistun­

gen der Konferenzdienste des UN­Sekretariats 
während der 46. Tagung zeigte sich Vorsitzen­

de Attah deutlich unzufrieden. 
Der Unterkommission lag zudem eine Stellung­

nahme des Sekretariats zum 1503­Verfahren 
vor (E/CN.4/Sub.2/1994/17 mit Add. 1). Im 
Vorjahr hatten die Experten beschlossen, die 
Frage der Reform des Verfahrens, einschließ­

lich seiner möglichen Abschaffung, zu untersu­

chen; dies vor dem Hintergrund, daß nunmehr 
auch andere Organe mit dem Empfang von Be­

richten über behauptete Menschenrechtsverlet­

zungen beauftragt sind. Vorerst wurde die Lage 
in verschiedenen Staaten aber noch nach dem 
1503­Verfahren erörtert. 

Gudrun Roitzheim • 

Menschenrechtsausschuß: 50.­52. Tagung ­

Hindernisse beim Friedensprozeß in E l Sal­

vador ­ Fremdenfeindlichkeit in Italien ­ Un­

genügender Bericht aus Sanaa ­ Hinrichtung 
eines Todeskandidaten trotz anhängiger Be­

schwerde (3) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4/1994 
S.144f. fort. Text des Paktes: VN 1/1974 
S.16ff.) 

Der Menschenrechtsausschuß der Vereinten 
Nationen traf im Jahre 1994 turnusgemäß zu 
drei jeweils drei Wochen andauernden Tref­

fen zusammen; die 50. Tagung fand vom 21. 
März bis zum 8. April in New York, die 51. 
Tagung vom 4. bis 29. Juli und die 52. Tagung 
vom 17. Oktober bis zum 4. November in 
Genf statt. 
Aufgabe des Ausschusses ist es, die Umset­

zung der im Internationalen Pakt über bürger­

liche und politische Rechte (kurz: Zivilpakt) 
niedergelegten Rechte zu überwachen. Seine 
18 Mitglieder werden von den Vertragsstaaten 
des Zivilpakts für einen Zeitraum von vier Jah­

ren in ihrer persönlichen Eigenschaft gewählt. 
Gemäß Artikel 28 Absatz 2 des Paktes müssen 
sie Persönlichkeiten von hohem sittlichen An­

sehen und anerkannter Sachkenntnis auf dem 
Gebiet der Menschenrechte sein, wobei die 
Zweckmäßigkeit der Beteiligung von Personen 
mit juristischer Erfahrung zu berücksichtigen 
ist. 
Der Zivilpakt war bis Anfang November 1994 
von 127 Staaten, das I . Fakultativprotokoll, 
das die Möglichkeit der Individualbeschwerde 
über eine Verletzung von im Zivilpakt kodifi­

zierten Rechten vorsieht, von 77 Staaten rati­

fiziert. Das I I . Fakultativprotokoll, das auf die 
Abschaffung der Todesstrafe abzielt und am 
11. Juli 1991 in Kraft getreten ist, wurde von 
23 Staaten ratifiziert. 
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